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Index

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §4 Abs1;

StVO 1960 §4 Abs2;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1990/10/10 90/03/0147 2 VwSlg 13282 A/1990

Stammrechtssatz

Wird der Unfallsbeteiligte zunächst selbst im Krankenhaus ambulant behandelt und ist nicht schon dort die

Möglichkeit gegeben, der Meldep>icht nachzukommen, besteht jedenfalls die Verp>ichtung, sodann gleich nach der

Beendigung der ambulanten Behandlung, die erforderliche Verständigung vorzunehmen (Hinweis E 20.9.1989,

89/03/0150). Der Umstand, daß die Gendarmerie von dritter Seite vom Unfall mittlerweile verständigt worden ist,

befreit nicht von der Verständigungspflicht.

Schlagworte

Meldepflicht
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